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VORGESCHICHTE Zur Dämpfung der seit Mitte der 1960er-Jahre herrschenden Überkon-
junktur erlässt die Landesregierung* 1972 einen dringlichen Bundesbe-
schluss über Massnahmen auf dem Gebiet des Kreditwesens. Dieser ver-
schafft dem Bundesrat die Kompetenz, Mindestguthaben zu erheben, 
Kreditbegrenzungen anzuordnen und die Genehmigungspflicht für öf-
fentliche Emissionen einzuführen. Ferner wird ein Werbeverbot für Ab-
zahlungsgeschäfte und Kleinkredite verfügt und die Gültigkeitsdauer des 
Beschlusses auf drei Jahre beschränkt. Trotz Widerstand seitens des Ge-
werbes und der Bauwirtschaft nimmt das Schweizer Stimmvolk 1973 (vgl. 
Vorlage 238) die Vorlage an. 

Noch vor Ablauf der Dreijahresfrist beantragt der Bundesrat dem Parla-
ment, den Kreditbeschluss zu verlängern und gleichzeitig unter Berück-
sichtigung der sich wandelnden Verhältnisse gewisse Änderungen anzu-
bringen. So soll das Ziel des Artikels im Unterschied zum geltenden Be-
schluss nicht mehr nur die Bekämpfung der Überkonjunktur, sondern 
ganz allgemein «die ausgeglichene konjunkturelle Entwicklung» sein. Da-
mit wird zum Ausdruck gebracht, dass rezessive ebenso sehr wie inflati-
onäre Prozesse vermieden werden sollen (BBl 1975 II 431). 

Im Parlament ist vor allem die Weiterführung der Kreditbegrenzung um-
stritten. Diese schaffe «Notrecht auf Vorrat» und verzerre den Wettbe-
werb. Der Bundesrat hält dem entgegen, dass bei einem Aufschwung 
durch starke Expansion der Bankkredite sogleich wieder ein neuer Infla-
tionsschub ausgelöst werden könnte (BBl 1975 II 427). Die Räte halten an 
ihrer Meinung fest und ergänzen den Entwurf um eine Klausel, wonach 
das Instrument der Kreditbegrenzung nur noch dann eingesetzt werden 
darf, wenn die übrigen Massnahmen (Einforderung von Mindestgutha-
ben, Beschränkung der Kleinkredite, Emissionskontrolle) nicht ausrei-
chen und eine Vereinbarung mit den Banken nicht zustande kommt. Der 
so abgeänderte Beschluss wird von den eidgenössischen Räten mit gros-
ser Mehrheit genehmigt und tritt am 1. Januar 1976 unter Vorbehalt des 
obligatorischen Referendums in Kraft. 

GEGENSTAND Der Bundesbeschluss ermächtigt den Bundesrat, zur Förderung einer 
ausgeglichenen konjunkturellen Entwicklung die nachfolgenden Mass-
nahmen anzuordnen: Er kann die Banken verpflichten, bei der National-
bank auf besonderen Konten Mindestguthaben zu unterhalten. Genügen 
andere Massnahmen nicht und kommt ein Abkommen mit den Banken 
nicht zustande, so kann er die Vergabe von inländischen Krediten be-
grenzen. Der Bundesrat kann weiter die Ausgabe von Schuldverschrei-
bungen, Aktien und ähnlichen Papieren für genehmigungspflichtig erklä-
ren und die Werbung für Kredite, Abzahlungsgeschäfte u.Ä. untersagen. 
Dieser Artikel ist dringlich und gilt bei seiner Annahme bis zum 31. De-
zember 1978. 
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ABSTIMMUNGSKAMPF Angesichts der schlechten Wirtschaftslage bezweifelt kaum jemand die 
Notwendigkeit von erweiterten Kompetenzen für den Bund und die Na-
tionalbank. Sämtliche Parteien mit Ausnahme der POCH geben die Japa-
role aus. Von den Interessenorganisationen beschliesst einzig der SGV 
Stimmfreigabe. Die Befürworter argumentieren, dass die öffentliche 
Hand ohne die vorgeschlagenen Massnahmen nicht schnell genug auf 
Veränderungen im sich rasch wandelnden Kredit- und Geldwesen rea-
gieren könne und dass eine einigermassen wirksame Konjunkturpolitik 
ohne gesetzliche Grundlage schlicht nicht mehr möglich wäre. Ansonsten 
ähneln die Argumente jenen von 1973 (vgl. Vorlage 238). 

ERGEBNIS 70,3% der Stimmenden und alle Stände nehmen die Vorlage an. Die Be-
teiligung beträgt 44,8%. Am deutlichsten stimmt mit einem Ja-Anteil von 
über 90% der Kanton Genf zu; dahinter folgen das Tessin (83,5%), Basel-
Stadt (77,2%) und Neuenburg (76,8%). Am wenigsten Zustimmung erhält 
der Bundesbeschluss in Schwyz (55,7%) und den beiden Appenzell (In-
nerrhoden 57,1%, Ausserrhoden: 59,5%). 

QUELLEN BBl 1975 II 421; BBl 1975 II 427–431; AS 1975 2568. APS 1972 bis 1976: Wirt-
schaft – Finanzwesen – Geld- und Währungspolitik. 

Ein Literaturverzeichnis mit den ausführlichen bibliographischen Anga-
ben finden Sie auf unserer Website www.swissvotes.ch. 

  

* ANMERKUNG VON 
SWISSVOTES 

Der oben veröffentlichte Text entspricht der Fassung, die im Handbuch 
der eidgenössischen Volksabstimmungen 1848–2007 abgedruckt worden 
ist. Zu dem mit einem Stern markierten Punkt ist indessen zu präzisieren, 
dass der dringliche Bundesbeschluss 1972 nicht von der Landesregierung 
erlassen wurde, sondern von der Bundesversammlung. 

 


